
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Alt-Neuöttinger Kieswerke GmbH & Co.KG

1. Geltungsbereich

1.1	 Unsere Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Zugrundele-

gung unserer nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

Entgegenstehende oder anderslautende Bedingungen des Käufers lehnen 

wir ab. Ein Exemplar unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

erhält der Käufer mit dem Angebot. Bei ständiger Geschäftsbeziehung mit 

Unternehmen genügt die einmalige ausdrückliche Bezugnahme auf unsere 

Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen auch für zu-künftige Vertrags-

beziehungen. Darüber hinaus können unseren Allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen im Internet unter www.ankw.de eingesehen werden. 

1.2	 Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, 

wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und 

Lieferbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers unsere Leistun-

gen vorbehaltlos erbringen. 

1.3	 Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten sowohl gegen-

über Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen, es sei 

denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differenzierung vorgenommen. Klau-

seln, die für Unternehmer gelten, gelten auch für juristische Personen des 

öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Davon aus-

genommen sind Klauseln, die für Kaufleute im Sinne des HGB gelten. 

1.4	 Ergänzungen, Abweichungen und sonstige Nebenabreden sind schriftlich 

festzuhalten. Die Möglichkeit von mündlichen Nebenabreden wird dadurch 

nicht ausgeschlossen. 

2. Lieferung- und Abnahme

2.1	 Für die richtige Auswahl der Sand- und Kiessorte ist allein der Käufer ver-

antwortlich. 

2.2	 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten 

Stelle. 

2.3	 Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftrags-

erteilung gemacht worden, verlängern sich diese Fristen, wenn wir an der 

Erfüllung dieser Verpflichtung durch den Eintritt unvorhergesehener Ereignis-

se gehindert werden, die wir auch mit der nach den Umständen des Falles 

zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z. B. Krieg, höhere Gewalt 

und Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und Aussperrung), um die Dauer 

der Behinderung. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Zulieferern eintreten. 

Darüber hinaus gilt dies auch, wenn die Hindernisse während eines bei uns 

vorliegenden Verzugs eingetreten sind. 

2.4	 Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet 

der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Fahrzeug diese 

gefahrlos erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausrei-

chend befestigten, mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren An-

fuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer 

für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. 

Das Abladen muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfol-

gen. 

2.5	 Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB so gilt/gelten die den Liefer-

schein unterzeichnende(n) Person(en) uns gegenüber als zur Abnahme der 

Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Liefer-

verzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als anerkannt. 

2.6	 Bei unbegründet verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sach-

widriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur 

Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung und 

Verspätung beruhten auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehrere Käu-

fer haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme der Ware und 

Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für 

und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allen den Ver-

kauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen 

entgegenzunehmen. 

2.7	 Wir sind zur Teillieferung innerhalb der angegebenen Lieferfrist berechtigt, so-

weit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben. 

3. Gefahrübergang 

3.1	 Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen versandt, so geht mit ihrer 

Auslieferung an den Versandbeauftragten, spätestens jedoch mit Verlassen 

des Werks, die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-

schlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die 

Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. 

3.2	 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Ab-

nahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit 

dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. 

3.3	 Bei Abholung der Ware im Werk geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den 

Käufer über, in welchem das Fahrzeug das Werk verlässt. 

3.4	 Bei Lieferung nach außerhalb des Werkes geht die Gefahr auf den Käufer 

über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens 

jedoch sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anliefer-

stelle zu fahren. 

4. Gewährleistung

4.1	 Von Kaufleuten im Sinne des HGB sind offensichtliche Mängel, gleich welcher 

Art, und die Lieferung einer offen-sichtlich anderen als der bedungenen Sorte 

oder Menge unverzüglich bei Abnahme des Sandes oder Kieses zu rügen. In 

diesem Fall hat der Käufer den Sand oder Kies zwecks Nachprüfung durch 

uns unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, 

und die Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bedungenen Sorte 

oder Menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich nach Er-

kennbarkeit innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen zu rügen. Bei 

nicht fristgerechter Rüge gilt die Ware als genehmigt. 

4.2	 Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von 

uns dazu besonders Beauftragten vorschriftsmäßig entnommen und behan-

delt worden sind. 

4.3	 Im Falle eines Mangels sind wir berechtigt, nach unserer Wahl die Ware 

nachzubessern oder eine Neulieferung durchzuführen. Bei Fehlschlagen der 

Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, zu mindern oder nach seiner Wahl 

vom Vertrag zurückzutreten. 

5. Haftung

5.1	 Schadensersatzansprüche gegen uns können vom Käufer – aus welchen 

Rechtsgründen auch immer – nur geltend gemacht werden

a)	 bei Vorsatz

b)	 bei grober Fahrlässigkeit

c)	 bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit

d)	 bei Mängel, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garan-

tiert haben

e)	 soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an pri-

vat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

	 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei 

leichter Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen vernünfti-

gerweise vorhersehbaren Schaden. 

5.2	 Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht aus der Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit des Käufers beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht 

ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres, 

beginnend mit der Entstehung des Anspruches bzw. bei Schadensersatzan-

sprüchen wegen eines Mangels ab Übergabe der Sache. 
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5.3	 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in dieser Ziffer vorge-

sehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 

Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzan-

sprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtver-

letzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 

wegen unerlaubter Handlung. 

6. Sicherungsrechte

6.1	 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer Kaufpreis-

forderung unser Eigentum. 

	 Bei Geschäften mit Kaufleuten im Sinne des HGB gilt darüber hinaus folgen-

des: 

6.2	 Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. 

Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder 

verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspart-

ner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten. Eine etwaige Ver-

arbeitung unserer Ware durch ihn zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt 

in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlich-

keiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache 

Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer 

Ware ein. Der Wert unserer Ware entspricht dem in der Rechnung ausge-

wiesenen Kaufpreis zuzüglich 20 %. Auf Verlangen des Käufers werden wir 

daher die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert 

die Forderungen um 20 % übersteigt. 

6.3	 Der Käufer hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu 

verwahren. Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung 

oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer 

einheitlichen neue Sache an dieser Allgemein- oder Miteigentum erwirbt, 

überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Ziff. 6.2 aufgezählten For-

derungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unse-

rer Ware zum Wert der anderen Sache mit der gleichzeitigen Zusage, die 

neue Sache für uns unentgeltlich, ordnungsgemäß zu verwahren. Für den Fall 

des Weiterverkaufs unserer Ware und der aus ihr hergestellten neuen Sache 

hat der Käufer seine Abnehmer auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen. 

6.4	 Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen gem. 

Ziff. 6.2 schon jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem 

Weiterverkauf unserer Ware mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes 

unserer Ware mit Rang vor dem Rest ab. 

6.5	 Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht 

gehörenden Waren oder aus unserer Ware hergestellte neue Sachen verkauft 

oder unsere Ware mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweg-

lichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung 

erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt we-

gen der gleichen Ansprüche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe 

des Wertes unserer Ware mit Rang vor dem Rest ab. Gleiches gilt in gleichem 

Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumen einer Sicherungshypothek 

aufgrund der Verarbeitung unserer Ware wegen und in Höhe unserer gesam-

ten offen stehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklärung des 

Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Abtretung 

bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach 

Ziff. 6.2 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nach-

erwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuzie-

hen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen 

und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsver-

pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 

6.6	 Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte ab-

treten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot ver-

einbaren. 

6.7	 Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Er-

füllung unserer Saldenforderung. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder 

jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu 

benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen 

zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. 

7. Zahlungsbedingungen

7.1	 Zahlungen haben, sofern nichts anderes vereinbart ist, bei Übergabe des 

Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung 

ohne jeden Abzug sofort netto Kasse zu erfolgen. Es gelten die gesetzlichen 

Regelungen betreffend die Folgen des Verzugs. 

7.2	 Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, nach erfolgloser Setzung einer an-

gemessenen Nachfrist nach unserer Wahl Schadensersatz wegen Nicht-

erfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, im übrigen weitere 

Lieferungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu 

machen. 

7.3	 Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Ver-

einbarungen entgegengenommen. 

7.4	 Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns an-

erkannt sind. 

8. Fremdüberwachung

	 Um den Erfordernissen der Überprüfung und Qualifikationskontrolle gerecht 

zu werden, ist den Beauftragten des Fremdüberwachers, der Beaufsichti-

gungsbehörde oder der Straßenbaubehörde das Recht vorbehalten, wäh-

rend der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle 

zu betreten und Proben zu entnehmen. 

9. Schlussbestimmungen

9.1	 Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder eine 

Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 

werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstiger Bestimmungen und 

Vereinbarungen nicht berührt. 

9.2	 Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, ein-

schließlich Wechsel- oder Scheckforderungen ist, wenn der Käufer, Unter-

nehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, nach unserer Wahl Klage bei dem Gericht zu 

erheben, das für unseren Hauptsitz oder für unsere die Lieferung ausführende 

Zweigniederlassung zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz 

des Käufers zu klagen. 

9.3	 Zwischen den Vertragsparteien gilt deutsches Recht als vereinbart. 

9.4	 Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag sowie über 

dessen Rechtswirksamkeit werden durch ein ordentliches Gericht erledigt. 


